
  

 
 

Urheberrechtliche Hinweise zur Nutzung Elektronischer Bachelor-Arbeiten 
 
 
Die auf dem Dokumentenserver der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB) gespeicherten 
und via Katalog IDS Luzern zugänglichen elektronischen Bachelor-Arbeiten der Hochschule 
Luzern – Soziale Arbeit dienen ausschliesslich der wissenschaftlichen und persönlichen 
Information.  
 
Die öffentlich zugänglichen Dokumente (einschliesslich damit zusammenhängender Daten) sind 
urheberrechtlich gemäss Urheberrechtsgesetz geschützt. Rechtsinhaber ist in der Regel1 die 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Vorschriften 
verantwortlich.  
 
Die Nutzungsrechte sind: 
- Sie dürfen dieses Werk vervielfältigen, verbreiten, mittels Link darauf verweisen. Nicht erlaubt 

ist hingegen das öffentlich zugänglich machen, z.B. dass Dritte berechtigt sind, über das Setzen 
eines Linkes hinaus die Bachelor-Arbeit auf der eigenen Homepage zu veröffentlichen (Online-
Publikation).  

- Namensnennung: Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers bzw. der 
Autorin/Rechteinhaberin in der von ihm/ihr festgelegten Weise nennen.  

- Keine kommerzielle Nutzung. Alle Rechte zur kommerziellen Nutzung liegen bei der 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, soweit sie von dieser nicht an den Autor bzw. die Autorin 
zurück übertragen wurden.  

- Keine Bearbeitung. Dieses Werk darf nicht bearbeitet oder in anderer Weise verändert werden.  
 
Allfällige abweichende oder zusätzliche Regelungen entnehmen Sie bitte dem urheberrechtlichen 
Hinweis in der Bachelor-Arbeit selbst. Sowohl die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit als auch die 
ZHB übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der publizierten 
Inhalte. Sie übernehmen keine Haftung für Schäden, welche sich aus der Verwendung der 
abgerufenen Informationen ergeben. Die Wiedergabe von Namen und Marken sowie die öffentlich 
zugänglich gemachten Dokumente berechtigen ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der 
Annahme, dass solche Namen und Marken im Sinne des Wettbewerbs- und Markenrechts als frei zu 
betrachten sind und von jedermann genutzt werden können.  
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1 Ausnahmsweise überträgt die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit das Urheberrecht an Studierende zurück. In diesem Fall ist 

der/die Studierende Rechtsinhaber/in. 
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Leitfadeninterview zum Thema 

„Förderung des sozial nachhaltigen Wohnbaus und mögliche Perspektiven 
der soziokulturellen Animation“ 

__________________________________________________________________________________ 

Angaben zum Interview 

Datum des Interviews: 

Anfangszeit: 

Endzeit: 

Name der Interviewerin/des Interviewers: 

__________________________________________________________________________________ 

Intervieweröffnung mit Begrüssung und Einleitung 

- Vielen Dank 
- Wir sind: Studierende HSLU-SA, SKA, Bachelorarbeit  
- Zeit: Das Interview wird ca. 1 Stunde dauern  
- Aufnahme: Wir nehmen das Interview auf und werten es für unsere Arbeit aus 
- Anonymisierung: Ja/Nein 
- Arbeit in elektronischer Form zu schicken?: Ja/Nein 
- Nachfragen: Falls eine Frage nicht verstanden wird 
- Aufbau: Leitfadeninterview mit verschiedenen Themenbereichen 

Aufnahmegerät einstellen.  

__________________________________________________________________________________ 

Angaben zur Person: 

Name: 

Geschlecht: 

Beruflicher Hintergrund: 

Bezug/Rolle/Aufgabe im Wohnprojekt: 

Stadt: 

__________________________________________________________________________ 
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Leitfragen 

1. Wie ist das Projekt x entstanden? (Kurz zusammengefasst)  
 
2. Was war ihre persönliche Motivation, resp. die Motivation des Arbeitsteams 

das Wohnbauprojekt zu initiieren? 
 
3. Aufgrund welcher Bedürfnisse ist das Projekt entstanden? (Persönliche oder 

von potentiellen Bewohner/innen)  
 

4. Wie und mit wem wurde das Wohnbauprojekt initiiert? In welchen Phasen der 
Planungsphase wurde mit welchen Methoden partizipativ gearbeitet? 

 
5. Wie und mit wem (Bewohner und Bewohnerinnen) wurde das 

Wohnbauprojekt umgesetzt? In welchen Phasen der Umsetzungsphase wurde 
mit welchen Methoden partizipativ gearbeitet? 
 

6. Welche Mitsprachemöglichkeiten gibt es für die Bewohner/innen während der 
Wohnphase in der Siedlung/Liegenschaft? 
 

7. Wie wird konkret die soziale Durchmischung gefördert? Gibt es etwaige 
Quoten? 
 

8. Was stellen Sie sich unter dem Begriff der sozialen Nachhaltigkeit im Bereich 
des Wohnbaus vor?  

 
9. Wo sehen sie in ihrem Projekt Bereiche, die als sozial Nachhaltig bezeichnet 

werden können? 
 

10. Wie wichtig ist der zukünftige Stellenwert der Sozialen Nachhaltigkeit im 
Kontext des Wohnbaus? 
 

11. Welche Lösungsansätze sehen sie, damit sozial Nachhaltige Wohnbauprojekte 
auch von Seiten der Stadt aktiv gefördert werden? 
 

12. Hätten Sie sich über das ganze Projekt gesehen eine Vermittlungsinstanz oder 
jemand für die Leitung der partizipativen Prozesse mit den Beteiligten 
gewünscht? 
 

13. Was sind die Erfolge des Projekts, welches die Misserfolge? Was würden Sie 
heute anders machen? 
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__________________________________________________________________________________ 

Zusatzfragen: 

14. Wie wichtig waren beim Projekt neueTrends im Ausland betreffend 
ökologischen, ökonomischen sowie sozialen Nachhaltigkeit?  
 

15. (Inwieweit können auf neue, veränderte Bedürfnisse (z.B. von neuen Mieter/-
innen, etc.) an die Architektur des Wohnhauses reagiert werden? Welche 
möglichen Lösungsvorschläge gibt es um auf die veränderten Bedürfnisse von 
zukünftigen Mieterinnen und Mietern zu reagieren?) 

__________________________________________________________________________________ 
 
Abschluss: 

- Klar kommunizieren: Interview fertig 
- Zeit: Dauer des Interviews aufschreiben 
- Fragen: von Seiten der Interviewperson? 

 
Herzlichen Dank!  

 
__________________________________________________________________________________ 





Charta der gemeinnützigen Wohnbauträger in der Schweiz 
Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Um allen eine Wohnung zu tragbaren Bedingungen zu sichern, rei-
chen die Marktkräfte nicht aus. Zur Ergänzung braucht es die gemeinnützigen Wohnbauträger, dies sind insbesonde-
re Wohnbaugenossenschaften, Stiftungen sowie gemeinnützige Vereine und Aktiengesellschaften, welche preisgüns-
tige Wohnungen erstellen, sichern und erneuern. Der Zugang zu einer qualitativ angemessenen und an die Bedürf-
nisse des Einzelnen angepassten Wohnung zu einem bezahlbaren Preis stellt für jeden Einzelnen und jede Familie 
ein grundlegendes Recht dar.  

Durch Verzicht auf spekulative Gewinne und übersetzte Preise sowie durch nachhaltige Bewirtschaftung ihres Be-
standes leisten die gemeinnützigen Wohnbauträger einen unerlässlichen Beitrag zur Wohnraumversorgung der 
Schweiz. Ihre Leistungen entlasten das Gemeinwesen in finanzieller und sozialer Hinsicht und tragen zum sozialen 
Frieden bei. Darum muss ihr Anteil an Wohnraum erhalten und weiterentwickelt werden. 

Die gemeinnützigen Wohnbauträger der Schweiz richten sich – gemäss Vorgabe des BWO und der Dachver-
bände vom 1. September 2004 – nach den Grundsätzen dieser Charta: 

1. Die gemeinnützigen Wohnbauträger erstellen, erhalten und erwerben vorzugsweise preis-
günstigen Wohnraum. Dieser bleibt der Spekulation entzogen. Dank Kostenmiete und Verzicht auf 
Gewinnstreben leisten sie einen dauernden Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit preisgünsti-
gem Wohnraum.  

2. Die gemeinnützigen Wohnbauträger bieten Wohnraum für alle Bevölkerungskreise an. Dabei 
streben sie soweit möglich eine Durchmischung an, die unterschiedliche Lebensstile zulässt und 
Schwache nicht ausgrenzt, sondern integriert. Sie berücksichtigen insbesondere Familien, Behinder-
te und Betagte und sind bestrebt, Wohnungen mit günstigen Mieten Haushalten mit geringen Ein-
kommen zur Verfügung zu stellen.  

3. Bei den Baugenossenschaften sind Mieterinnen und Mieter in der Regel deren Mitglieder. Sie 
bestimmen dadurch mit über ihr gemeinsames genossenschaftliches Wohneigentum. Die Mitglieder 
der Genossenschaft geniessen eine höhere Wohnsicherheit. Sie können zudem in Ämtern der Ge-
nossenschaft mitwirken, an den Veranstaltungen, Wahlen und Abstimmungen teilnehmen und in den 
Siedlungen Aufgaben übernehmen.  

4. Viele Aufgaben der Leitung und Verwaltung von Genossenschaften und Stiftungen werden 
durch nebenamtlich tätige Mitglieder ausgeübt. Trotzdem müssen auch die nebenamtlich Tätigen 
professionellen Standards genügen, was eine entsprechend sorgfältige Auswahl und Weiterbildung 
erfordert.

5. Die Genossenschaften entwickeln ihre Ideale weiter. Sie fördern und begleiten die Mitglieder in 
der Selbsthilfe, Selbstverantwortung und im nachbarschaftlichen Zusammenleben. Sie berücksichti-
gen die Bedürfnisse der heutigen und der künftigen Bewohnerschaft und setzen sich gegen aussen 
für eine gesunde Wohn- und Lebensqualität ein. Die Ideale der Genossenschaften und deren soziale 
Haltung kommen auch bei der Wahl der Geschäftspartner und bei Arbeitsvergebungen zum Aus-
druck. 

6. Die gemeinnützigen Wohnbauträger sind untereinander solidarisch und zur Zusammenarbeit 
bereit. Sie sind offen für gegenseitige Hilfe und Austausch. Durch die Verbandsmitgliedschaft, Soli-
daritätsbeiträge und Mitarbeit in Verbandsgremien engagieren sie sich für gemeinsame Anliegen. 
Wichtig ist ihnen die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand. Dabei bieten sie Gewähr, dass die 
eingesetzten öffentlichen Mittel dauernd der Bewohnerschaft zugutekommen. 

7. Beim Bauen und Erneuern streben die gemeinnützigen Wohnbauträger nach guten planerischen 
und architektonischen Lösungen. Sie achten insbesondere auf:  
Hohe Flexibilität bei der Nutzung der Wohnungen, Einbezug künftiger Bedürfnisse, behindertengerech-
tes Bauen, hochwertige und begegnungsfördernde Gestaltung der Aussenräume, sichere Erschlies-
sungen, geringer Folgeunterhalt, Einsatz ökologisch einwandfreier Materialien und Beachtung von öko-
logischen Grundsätzen bei Bau und Betrieb. Bei Umbauten oder Ersatzneubauten gehen sie in sozial 
verträglicher Weise vor.  

8. Die gute, nachhaltige und kostenbewusste Pflege der Liegenschaften zur Werterhaltung ist 
ein grosses Anliegen. Dazu gehört neben dem sorgfältigen Unterhalt die regelmässige Prüfung von 
Massnahmen, um den Wohnwert der Liegenschaften und ihrer Umgebung zu steigern. Die gemein-
nützigen Wohnbauträger achten dabei auf eine sorgfältige finanzielle Planung, die durch vorausbli-
ckende Mietzinsgestaltung ermöglicht wird. 

 Stand: 22. November 2010 
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